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1. Fragestellung 

Überblicksartige Darstellung der Struktur der Steuerverwaltung (im Folgenden synonym Finanz-
verwaltung) in Deutschland 

2. Aufbau der Finanzverwaltung in Deutschland 

Artikel 108 Grundgesetz (GG) bestimmt, dass die Finanzverwaltung in Deutschland zwischen 
dem Bund und den Ländern aufgeteilt ist. Deutschland verfügt somit, anders als einige andere 
europäische Staaten, über eine dezentralisierte und mehrstufige Finanzverwaltung. 

2.1. Die Finanzverwaltung des Bundes 

Die Bundesfinanzbehörden verwalten insbesondere folgende Einnahmen: 

– Zölle und Einfuhrumsatzsteuer, 

– die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern (zum Beispiel die Energiesteuer) und die 
Kraftfahrzeugsteuer, 

– die Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften. 

Die Bundesfinanzverwaltung ist nach dem Finanzverwaltungsgesetz im Wesentlichen wie folgt 
aufgebaut: 

– als oberste Behörde: das Bundesministerium der Finanzen. 

– als Oberbehörden: die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, die Generalzoll-
direktion und das Bundeszentralamt für Steuern. 
Das Bundeszentralamt für Steuern ist unter anderem für die Verwaltung der Versi-
cherung- und Feuerschutzsteuer sowie die Erstattung, Vergütung und Freistellung 
von Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer und unterstützt die 
Länder bei der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung. 

– als örtliche Behörden: die Zollfahndungsämter und die Hauptzollämter ein-
schließlich ihrer Dienststellen (Zollämter). 
Der Zoll verwaltet unter anderem sämtliche durch Bundesgesetze geregelten 
Verbrauchsteuern, die Kraftfahrzeugsteuer sowie die Luftverkehrsteuer. 

2.2. Die Finanzverwaltung der Länder 

Die Landesfinanzbehörden der 16 Länder verwalten zum einen die übrigen Steuern, deren Auf-
kommen ihnen allein zusteht (zum Beispiel Erbschaftsteuer), als eigene Angelegenheit. 

Zum anderen verwalten die Landesfinanzbehörden die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und 
die Körperschaftsteuer, deren Aufkommen dem Bund und den Ländern gemeinsam zusteht. Bei 
der Verwaltung dieser Steuern sind sie gemäß Artikel 85 GG im Auftrag des Bundes tätig. 
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Die Landesfinanzverwaltungen sind zwei- bzw. dreistufig aufgebaut: 

– Oberste Behörden sind die 16 Landesfinanzministerien. 

– In 9 der 16 Landesfinanzverwaltungen bestehen wegen des dortigen dreistufigen 
Aufbaus Oberfinanzdirektionen oder Landesämter als Mittelbehörden. Deren Leiter 
werden im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen bestellt. 

– Örtliche Behörden sind die Finanzämter. 

Der Bund hat von seiner Gesetzgebungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und die Ausbildung auch 
der Steuerbeamten der Länder durch ein Bundesgesetz geregelt. 

Sofern die Länder im Auftrag des Bundes handeln, unterstehen sie den Weisungen des Bundes-
ministers der Finanzen. Dieser macht davon Gebrauch, indem er allgemeine Weisungen als soge-
nannte Schreiben an die obersten Finanzbehörden der Länder herausgibt. Die Länder müssen Ge-
legenheit zur Stellungnahme erhalten und die Mehrzahl der Länder darf keine Einwände erhe-
ben. 

Die Verwaltung derjenigen Steuern, die den Gemeinden allein zufließen (zum Beispiel Grund-
steuer, Gewerbesteuer, örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern), können die Länder ganz oder 
zum Teil den Gemeinden übertragen. 

* * * 


